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Gegen allgemeine Mietzinserh6hungen!

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, der Schwei-
zerische Verband fir Wohnungswesen, der Schweize-
rische Mieterverband und die Sozialdemokratische Par-
tei der Schweiz haben beschlossen, an die Bundesver-
sammlung und an den Bundesrat eine

PETITION

mit folgendem Wortlaut einzureichen:

«Gestiitzt auf Art. 57 der Bundesverfassung ersuchen
die Unterzeichneten die Bundesversammlung und den
Bundesrat, von einer allgemeinen Mietpreiserhéhung
abzusehen und bis zur endgiiltigen Beseitigung der
Wohnungsknappheit die Mietpreiskontrolle sowie den
Mieterschutz ohne Lockerung aufrechtzuerhalten.

Die Unterzeichneten sind der Uberzeugung, dal3
eine allgemeine Mietpreiserhohung eine schwere Be-
lastung fiir die Bevilkerung unseres Landes bedeuten
wiirde, vor allem fir die Arbeitnehmer, die bereits von
der wirtschaftlichen Depression und Arbeitslosigkeit
bedroht sind. Auch die kleinen Rentenbeziiger wiirden
davon hart betroffen. Eine Mietzinserhéhung miilBte
unvermeidlich zu Lohnkampfen und sozialen Spannun-

gen fiihren, und dies in einer Zeit, wo sich die Export-
industrie gegen die Erhohung der Gestehungskosten
wendet.

Mit Riicksicht auf die Senkung der Hypothekarzin-
sen und der Baukosten, auf die volle Ausniitzung des
Mietraumes durch das vollstandige Verschwinden der
Leerwohnungen sowie auf die den Hauseigentiimern
bereits zugestandenen Konzessionen ist die geforderte
allgemeine Miet preiserhohung nicht gerechifertigt.»

Die Petition konnen alle in der Schweiz wohnhaf-
ten Personen, Mianner, Frauen und Jugendliche vom
18. Altersjahr an, unterzeichnen.

Wir ersuchen die Mieter der Bau- und Wohngenos-
senschaften, aus den in der Petition angefithrten Erwi-
gungen und aus Solidaritdt mit den Mietern der pri-
vaten Hauseigentiimer die Petition zu unterzeichnen.

Unterschriftenbogen (fiir je 60 Unterschriften) kén-
nen beim Sekretariat (Bleicherweg 21, Ziirich) bezogen
werden. ‘

Sekretariat des Schweiz. Verbandes
fiir Wohnungswesen

Die Verhinderung der Spekulation mit stadtischem

Grundbesitz (scius)

Sind kantonale Ma3nahmen gegen die Boden-
spekulation ausreichend ?

Der Bundesrat bezeichnet in seiner Botschaft (BBL 1950,
S. 347) bundesrechtliche Vorschriften zur Bekdmpfung der
Spekulation auf dem stddtischen Liegenschaftenmarkt in An-
betracht der im kantonalen Recht schon gegebenen Hemm-
nisse als entbehrlich. Wire dies der Fall, so wiirde sich in der
Tat ein neuer Verfassungsartikel eriibrigen. Wir miissen des-
halb diese Behauptung niher priifen.

Wir kénnten uns dabei mit dem Hinweis begniigen, dafB} die
Bundesinstanzen seinerzeit selber — verfassungsrechtlich auf die
Vollmachten sich stiitzende — eidgendssische Erlasse gegen
die Spekulation mit dem stadtischen Grundbesitz vorbereitet
haben, die allerdings wegen Widerstandes interessierter Kreise
nie in Kraft getreten sind. So verfaBte das Justizdepartement
im Jahre 1942 einen zweiten Vorentwurf fiir einen Bundes-
ratsbeschluf} iiber den Handel mit nichtlandwirtschaftlichen
Liegenschaften, mit dem wir uns unten naher befassen wollen.
Ferner ermichtigte der Bundesrat durch Beschlufy vom 16. Ja-
nuar 1945 das Eidgendssische Volkswirtschaftsdepartement,
auch iiber die Preise von Grundstiicken Vorschriften zu er-
lassen. Sodann hat sich der Bundesrat schon im Jahre 1940
gezwungen gesehen, MaBnahmen gegen die Spekulation mit
dem bauerlichen Grundbesitz zu erlassen, trotzdem auf diesem
Gebiete die kantonalen Kompetenzen die gleichen sind wie

beim stddtischen Grundbesitz. Auch beim landwirtschaftlichen
Boden hiatte man es schlieBlich den Kantonen anheimstellen
konnen, die Spekulation durch massive Besteuerung zu unter-
binden, wenn man dieses Mittel schon als hierfiir geeignet
bezeichnet (BBI., S. 346 unten).

Wir wollen aber trotzdem kurz untersuchen, ob die Kan-
tone wirklich die gesetzlichen Mittel besitzen, um die Boden-
spekulation wirksam zu bekdmpfen, welche Mafinahmen sie
bereits getroffen haben und welches ihre Wirkungen sind,
sowie ob den Kantonen noch Moglichkeiten offenstehen, von
denen sie bisher keinen Gebrauch' gemacht haben.

a) Die verfassungsrechtlichen Schranken der kantonalen
Gesetzgebungsgewalt

Die Kantone sind in der Anordnung wirksamer MaB-
nahmen gegen die stadtische Bodenspekulation beschrankt
durch die in der Bundes- und in den Kantonsverfassungen ge-
wihrleisteten Freiheitsrechte der Biirger, die sie nur aus rein
polizeilichen, nicht aber aus wirtschaftspolitischen Griinden
einengen konnen. Sodann durch die dem Bunde vorbehal-
tenen, ausdriicklichen oder stillschweigenden Kompetenzen,
von denen er bereits Gebrauch gemacht hat und soweit schon
die Verfassungsbestimmung und nicht erst das eidgendssische
Ausfithrungsgesetz eine weitere Rechtssetzung durch die
Kantone ausschlieBt (Fleiner/Giacometti: Bundesstaatsrecht,
S. 83 ff.). An diese Schranken miissen sich die Kantone halten,

181



	Gegen allgemeine Mietzinserhöhungen!

